
   

 

Schachclub 86 Bad Dürrheim e.V. 
Mitglied im Badischen Schachverband e.V.   

 

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat 
 
Hiermit ermächtige ich den Schachclub 86 Bad Dürrheim widerruflich, den Mitgliedsbeitrag gemäß der 
gültigen Beitragsordnung vom nachfolgend genannten, deutschen Bankkonto einzuziehen. Ein Einzug von 
Konten ausländischer Banken ist grundsätzlich nicht möglich. 
 
 
Name der Bank:  _____________________________________  BIC: __________________ 
 
 
IBAN:   _____________________________________ 
 
 
Unterschrift Mitglied/ Erziehungsberechtigter:    Ort, Datum 

 
_____________________________________ _____________, den _______ 

 
Falls abweichender Kontoinhaber: 
 

Unterschrift Kontoinhaber:     Ort, Datum 
 
   _____________________________________ _____________, den _______
    

 
Name, Vorname in Druckbuchstaben: _______________________, _____________________  

 

Widerruf 
Die Einzugsermächtigung kann jederzeit, jedoch nicht rückwirkend, widerrufen werden. Hierzu genügt eine 
formlose schriftlich Mitteilung an den Kassenwart oder Vorstand, auch per E-Mail an vorstand@schachclub-
badduerreim.de. Mit Austritt erlischt die Einzugsermächtigung automatisch. 
 

Datenschutzhinweise 
Ihre Angaben werden ausschließlich zu Zwecken des Einzuges des Mitgliedsbeitrages verwendet. Die 
Ermächtigung verbleibt während der Gültigkeit beim jeweiligen gewählten Kassenwart des Schachclubs 86 
Bad Dürrheim e.V., es erfolgt keine Weitergabe an Dritte innerhalb oder außerhalb des Clubs. 
 
Für die Ausführung der Lastschrift müssen ihre Bankdaten an die Bank des Schachclubs – aktuell die 
Sparkasse Schwarzwald-Baar – übermittelt werden. 
 

Fälligkeit & Kontodeckung 
Der Bankeinzug erfolgt üblicherweise erstmalig in den ersten Wochen nach Bestätigung des Mitgliedsantrags 
durch den Vorstand, in den Folgejahren Mitte Januar. Bitte achten Sie auf ausreichende Deckung auf dem 
oben genannten Konto. Sollte der Einzug vom vorgenannten Konto aus Gründen, die der Schachclub 86 Bad 
Dürrheim e.V. nicht zu verantworten hat, nicht möglich sein, wird der entsprechende Mitgliedsbeitrag binnen 
10 Tagen nach Kenntnis zur Zahlung fällig. 


